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An den 
Präsidenten des Landtags  
Nordrhein-Westfalen 
Herrn André Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40211 Düsseldorf 

 

Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen am 16.03.2023 

 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

 

für die o.g. Ausschusssitzung bin ich um einen schriftlichen Bericht zum 

Thema „Missbräuchliches Verhalten im Wissenschaftsbetrieb“ gebeten 

worden.  

 

Dieser Bitte komme ich hiermit gerne nach und übersende Ihnen den Be-

richt mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses für 

Gleichstellung und Frauen des Landes Nordrhein-Westfalen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Josefine Paul 
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Bericht der Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung,  

Flucht und Integration  

„Missbräuchliches Verhalten im Wissenschaftsbetrieb“  

Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen am 16.03.2023 

  

Strafrechtlich relevantes Verhalten im Wissenschaftsbetrieb und der Umgang hiermit 
liegt in der Verantwortung der Staatsanwaltschaft. Sie ist zuständige Behörde für die 
Strafverfolgung. Der dienstrechtliche Umgang obliegt den Hochschulen. 

Der Umgang mit Belästigungsvorwürfen ohne strafrechtliche Relevanz obliegt den 
Hochschulen. Diese sind sich ihrer Verantwortung und der besonderen Bedeutung 
des Themas bewusst, wie zahlreiche von den nordrhein-westfälischen Hochschulen 
ergriffene Maßnahmen belegen. Der aktuelle Gender-Report berichtet ausführlich 
über Strategien und Maßnahmen der Hochschulen im Umgang mit sexualisierter Be-
lästigung und Gewalt (Gender-Report 2022, Kapitel 5.1.1, S. 227ff). Diese Maßnah-
men umfassen die strukturelle Verankerung des Themas in Antidiskriminierungsricht-
linien, Beratungsmöglichkeiten und Beschwerdeverfahren, Präventionsmaßnahmen, 
Fortbildungen und Schulungen sowie die Integration des Themas sexualisierte Be-
lästigung und Gewalt in Lehre und Forschung.    

Gemäß den DFG-Leitlinien der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zur Si-
cherung guter wissenschaftlicher Praxis ist die Vermeidung von Machtmissbrauch, 
Abhängigkeitsverhältnissen und Betreuungskonflikten zentraler Bestandteil guter wis-
senschaftlicher Arbeit. Strategien zur Erreichung dieses Ziels umfassen aus Sicht der 
DFG „eine Sensibilisierung aller Ebenen der „Belegschaft“ einer wissenschaftlichen 
Einrichtung – ggf. auf Basis eines Verhaltenskodex – sowie organisatorische Maß-
nahmen auf institutioneller Ebene“. Beispiele für organisatorische Maßnahmen sind 
die Einrichtung von unabhängigen, vertraulichen Beratungs- und zuständigen Verfol-
gungsstellen, eine Mehrfachbetreuung von Promovierenden durch Promotionskomi-
tees und schriftliche Betreuungsvereinbarungen (https://wissenschaftliche-integri-
taet.de/kommentare/vermeidung-machtmissbrauch/).  

Die Umsetzung von Maßnahmen zur Vermeidung von Machtmissbrauch im Rahmen 
von Abhängigkeitsverhältnissen fällt in die Verantwortung der Hochschulen.  

Die Landesregierung begleitet und unterstützt die Hochschulen sowie die Öffentlich-
keit hinsichtlich des Themas sexualisierter Gewalt und Diskriminierung im Wissen-
schaftsbetrieb durch die Förderung der Bereitstellung von empirisch erhobenen Da-
ten und Auswertungen, insbesondere im Rahmen des Gender-Reports. Dieser wird 
vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen finan-
ziert und erscheint in dreijährigem Turnus als unabhängige wissenschaftliche Studie 
über die Verwirklichung der Gleichstellung an den nordrhein-westfälischen Hoch-
schulen in staatlicher Trägerschaft.  

Der Gender-Report hat sich 2019 erstmals ausführlich mit dem Thema sexualisierter 
Belästigung, Gewalt und Machtmissbrauch befasst; diese wissenschaftliche Auswer-
tung wurde im Rahmen des aktuellen Gender-Reports fortgeführt.  



Ferner fördert die Landesregierung die Hochschulen im Rahmen der Programme 
„Chancen ergreifen, Forschung und Familie fördern – Programm für chancenge-
rechte Hochschulen in Nordrhein-Westfalen“ (FF-Hochschulen) und „Chancen ergrei-
fen, Forschung und Familie fördern – Programm für chancengerechte Hochschulme-
dizin in Nordrhein-Westfalen" (FF-Med) bei der Umsetzung ihrer Gleichstellungsziele. 
Diese Programme stellen den Hochschulen zusätzliche Mittel für die personelle Ver-
stärkung der Gleichstellungsarbeit sowie für die Umsetzung von Gleichstellungspro-
jekten zur Verfügung. Sie können insofern auch für Maßnahmen gegen sexualisierte 
Belästigung und Gewalt eingesetzt werden. 

 

 


